
Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal de commerce de 
Bourges (Frankreich), eingereicht am 8. Mai 2009 — Lidl 

SNC/Vierzon Distribution SA 

(Rechtssache C-159/09) 

(2009/C 180/46) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal de commerce de Bourges 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Lidl SNC 

Beklagte: Vierzon Distribution SA 

Vorlagefrage 

Ist Art. 3a der Richtlinie 84/450/EWG ( 1 ) in der durch die 
Richtlinie 97/55/EG ( 2 ) geänderten Fassung dahin auszulegen, 
dass nach ihm vergleichende Preiswerbung für Waren für den 
gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung, d. h. für Wa
ren, die einen ausreichenden Grad an wechselseitiger Austausch
barkeit aufweisen, allein deshalb unzulässig ist, weil es sich um 
Nahrungsmittel handelt und die Essbarkeit jedes einzelnen dieser 
Nahrungsmittel, jedenfalls der Genuss, der bei ihrem Verzehr 
empfunden wird, je nach den Umständen und dem Ort ihrer 
Herstellung, nach den verwendeten Zutaten und nach der Er
fahrung des Herstellers stark variiert? 

( 1 ) Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied
staaten über irreführende Werbung (ABl. L 250, S. 17). 

( 2 ) Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Oktober 1997 zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über 
irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden 
Werbung (ABl. L 290, S. 18). 

Vorabentscheidungsersuchen des First-Tier Tribunal (Tax) 
(Vereinigtes Königreich), eingereicht am 8. Mai 2009 — 
Repertoire Culinaire Ltd/The Commissioners of Her 

Majesty’s Revenue & Customs 

(Rechtssache C-163/09) 

(2009/C 180/47) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

First-Tier Tribunal (Tax) (Vereinigtes Königreich) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungsklägerin: Repertoire Culinaire Ltd 

Berufungsbeklagte: The Commissioners of Her Majesty’s Revenue 
& Customs 

Vorlagefragen 

1. Unterliegen Kochwein und Kochportwein im Einfuhrmit
gliedstaat der Verbrauchsteuer gemäß der Richtlinie 
92/83/EWG ( 1 ), da sie unter die Definition des „Ethylalko
hol“ nach Art. 20 erster Gedankenstrich der Richtlinie 92/83 
fallen? 

2. Ist es mit der Verpflichtung des Mitgliedstaats zur wirk
samen Umsetzung der in Art. 27 Abs. 1 Buchst. f der Richt
linie 92/83 enthaltenen Steuerbefreiung in Verbindung mit 
Art. 27 Abs. 6 der Richtlinie und/oder Art. 28 EG und/oder 
der unmittelbaren Wirkung dieser Verpflichtungen und/oder 
den Grundsätzen der Gleichbehandlung und der Verhältnis
mäßigkeit vereinbar, dass die Steuerbefreiung für Kochwein, 
Kochportwein und Kochcognac auf die Fälle beschränkt 
wird, in denen alkoholische Getränke als Zutat verwendet 
wurden, und dass der Antrag auf Steuerbefreiung nur von 
denjenigen Personen, die die alkoholischen Getränke als Zu
tat in einem Erzeugnis verwendet haben, und/oder denjeni
gen Personen, die diese Erzeugnisse im Großhandel vertrei
ben und/oder diese Erzeugnisse für diesen Handel erzeugt 
oder hergestellt haben, gestellt werden kann und außerdem 
verlangt wird, dass Ansprüche innerhalb von vier Wochen 
nach Zahlung der Verbrauchsteuer geltend gemacht werden 
und der Erstattungsbetrag mindestens 250 GBP beträgt? 

3. Sind der Kochwein und der Kochportwein, wenn sie nach 
Art. 20 erster Gedankenstrich der Richtlinie 92/83 steuer
pflichtig sind, und/oder der Kochcognac, die Gegenstand des 
vorliegenden Rechtsmittels sind, zum Zeitpunkt der Herstel
lung nach Art. 27 Abs. 1 Buchst. f oder nach Art. 27 Abs. 1 
Buchst. e der Richtlinie 92/83 als von der Verbrauchsteuer 
befreit zu behandeln? 

4. Welche Folgen — wenn überhaupt — hat es angesichts der 
Art. 10 EG und 28 EG für die Verpflichtungen eines Mit
gliedstaates nach den Art. 20 und 27 Abs. 1 Buchst. f oder 
nach Art. 27 Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 92/83, wenn 
Kochwein, Kochportwein und Kochcognac von dem Mit
gliedstaat der Herstellung aus dem System für die Beför
derung verbrauchsteuerpflichtiger Waren gemäß der Richt
linie 92/12 in den freien Verkehr innerhalb der Europäi
schen Union überführt worden sind? 

( 1 ) Richtlinie 92/83/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Har
monisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Alkohol und 
alkoholische Getränke (ABl. L 316, S. 21).
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